
Saaung des Fördervereins
der Ki nderhgesstätte Vettelsc h oß
und dee Kindergarten Kalenborn

§{ Name, Sitz, Geschäftsjahr
1. Der Verein ftihrt den Namen -Verein cier Freunde und Förderer der Kindertagesstätte

Vettelschoß und des Kindergarten Kalenborn e. V.
2. Der Sitz des Vereins ist Vettelschoß.
3. Das Geschäfisjahr ist das Kalenderjahr.

§2 Zweck des Vercins
Der Verein verfolgt auEschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des
Abschnittes ,,steuerbegünstigte Zwecke' der Abgabenordnung und zwar durch Förderung der
Erziehungs- und Bildungsarheit an der Kindertagesstätte Vettelschoß und dem Kindergarten
Kalenbom, insbesondere bei der Durchführung von arsäEliohen Bildungs- und
Eziehungsangeboten, Fahrten, Exkursionen, Arbeitsgemeinschafren, Arbeitsmittel und
Maßnahmen, die der Entwicklung der Kinder dienen, die Zusammenarbeit von Kindergarten
und Elternhaus fördem u.a.m.

§3 lrlitgliedschaft
1. Mitglied des Vereins kann jede volljährige natürliche oder jurislische Person werden,

die die Ziele des Vereins unterstüEt. Die schriftliche Eintrittserklärung ist an den
Vorstand zu richten, der die Entscheidung über die Aufnahme trifr.

2. Die Mitgliedschaft endet
a. durch Austriti zum Ende eines Geschäftsjahres mittels schrifdic-trer Erklärung

gegenüber dem Vorstand und unter Einhaltung eirrer Frist von 3 Monaten.
b. durchTodc'd"*#::f$,iff 

5'ff.iT.Y§:fiffäsverpnicrrtungenrüreinenZeirraum
von 6 Monaten ruckständig sind,

. auf Grund vereinsschädigenden Verhaltens.
DerAusgeschlossene hat das Recht, binnen eines Monates nach Empfang
der Mitteilung schrmlich gegen diese Entscheidung Einspruch einzulegen, Die
nächste Mitgtiederversammlung entscheidet in diesem Fall über den
Ausschluss,

§4 Finanzierung desYereins und Verwendung von Vereinsmitteln
1. Der Verein finanziert sich hauptsäcfrlich aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und

ärwendungen.
2. Mitteldes Vereins dürfen nurfür salzungsgemäße Zwecke verwendetwerden.

ihrem Ausscheiden oder im Falle der Auflösung des Vereins keinerlei Leistungen
zurtick, die als Beiträge, Spende oder Saclrwerte eingebracht wurden.

4. Es darf keine Person, durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder
durch u nverhäitnismäßig hohe Verg ütung beg ünstigt werden.

5. Am Schluss des Kalenderjahres wird eine Kassenprüfung durch ein Vereinsmi§lied,
das nicht dem Vorstand angehören darf und von der Mitgliederversammlung zu
wählen ist, vorgenommen. Über das Ergebnis ist der Mitgliederversammlung Bericht
zu erstatten.
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§5 ilitgliodsbeitag
1. Die Mitgliederzahlen einmal jährlidt einen Mi§liedsbeitrag. Der Mindestbeitrag f{ir

das t'H. Kalenderjahr beträgtt aktuelf 12,- € und kann von der Mitgliederversannmtung
per Beechluse ftlr das kommende Geschäftsjahr neu festgelegit urerden. Jedes
Mitgliod bestimrnt die Höhe seines Beifages selbst soüem der Mindestbeitrag nicht
unterschritten wird.
Der Förderverein unterhält ein Girokonto.
ÜOer eeitrage und Spenden, die steuerbegänstigrt sind, wird eine Bescheinigung
zwecks Vorlage beim Finanzamt erteilt.

§6 Orgnne des Vereins
'1. Organe des Vereins sind

a. Die Mitgliederversammlung
b. Der Vorstand gemäß § 26 BGB, der aus dem VorsiEenden, dem

stellvertretenden Vorsitzenden sowie dem Kassenwart besteht.*
2. Weitere Mitglieder des Vorstandes:

a. Die Mitgliederversammlung kann bescfiließen, dass weitere Mitglieder in den
Vorstand gewähtt nerden, die nicht zum Vorstand gemäß § 26 BGB gehören.
Diese Mitglieder haben ebenfalls volles Stimmrecht. lhreWahl hat analog §B
Punkt 4 dieser Satzung zu erfolgen.
Möglich sind rnaximal

i. 2 Beisitzer
ii. 1 Schriftführer

b. Der Vorstand wird immer ergänzt durctr geborene Mitglieder. Diese Mitglieder
werden nicht in den Vorstand gewählt, sondern gehören ihm automatisch -
unabhäng§ von einer Vereinsmi§liedschafi'au§rund ihrer Rolle oder
Funktion außerhalb des Vercines an.
C:eborenes Mitglied des Vorstandes ist

i. der VorsiEende des Elternausschusses der Kita Vettelschoß (sofem
vorhanden)

., ii. derVorsitzende des Elternausschusses des Kiga Kalenbom (sofem
vorhanden)

iii. die Leitung der Kita Vettelschoß
iv. die Leitung des Kiga Kalenborn

Sofern ein geborenes Mitglied bereits gewähltes Mitgl.led des Vorstandes
gemäß Punkt 1b oder 2a dieser Satzung ist, so ist seitens des
Elternausschusses bzuv. der Kita/dem Kiga eine andere Person zu benennen,
die die Funktion des geboreren Mi§lieds im Vorstand gemäß Punkt 2bwahr
nimmt.
Geborene Milglieder haben bei Vorstandssitrungen volles Stimmrecht und
können von einern anderen Mitglied des Eltemausschusses bzw. einem
anderetr Mitarbei".er des Kiga/ der äiia ve;treten werden.

3. DerVerein wird gerichtlich und außergeric*ttlich durch den ersten Vorsitzenden und
ein lueiteres Vorstandsmitglied gernäß Punkt 1b (stellvertretenderVorsitzender oder
Kasserrwart) vertreten.

'Wonsc*rensilred ist ee, daas der Vorshnd und geln §tellvertreter nic*rt aus der gleichen Einrichfung gestellt

uE dgn. sordern belde Elnlidltungffi t erfeten §nd.
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§7 tltgliederuercammlung
1. Alljährlhh findet mindestens eine ordentliche Mitgliederyersammlung statt. Den Ort,

der auch §iE des Vereins sein soll, und die Zeit, grundsätzlich in den ergten drei
Monaten des Geschäftsiahres bestirnmt der Vorstand.

a. Zu der Mitgliederversammlung rveQgn.die t{itgli4er^sp+egtens vierWocüren 
",,vorher durch Veröfrentlichung im Mltteilungsblatt der Verbandsgemeinde Linz

mit Angaben der Tagesordnung eingeladen.
b. Die Tagesordnung wird vom VorstandfeetgeseH.
c. Jedes Mitglied kann bis spätestens zwei Wochen vor 6iner

Mitgliederversammlung beim Vorsüand schriftlich eine Ergämung der
Tagesordnung beanbagen. DerVersammlungsleiter hat zu Beginn der
Mi§liederversammlung die Ergänzungen bekannt zu geben.

Der Mitgliederversammlung obliegen
a. die Entgegennahme des Recfrenschaftsberiohtes des Vorstandes und des

Berichtes des Kassenprilfärs für das abgelaufene Kalerderiahr.
b. die Entlastung des Vorstandes und die Wah! des neuen Vorstandes gemäß

§6. Der Vorstand wird auf a,vei Jahre mit einfacher Mehrheit der anrruesenden
Mitglieder gewählt.

c. dieWahlen eines Kassenptifers.
d. SaEungsänderungen.
e. die Entscheidung über db eingereichten Anträge.
f. die Auflösung des Vereins.

Eine außerordentliche Mi§liedewersammlung findet statt, wenn
a. mindestens 20 Prozent der Mitglieder dies schrtftlich unterAngabe des

Grundee beim Voretand beantragen oder
b. die Einberufung vom Vorstand beschlossen wird.

Jede ordnurgsgemäß anberaumte Mltgliederversammlung ist beschlussftihig. Sie
beschließt uberAnträge durch einfacte Mehrheit soweit sie nicht Satzungs-
änderungen (siehe §9) oder die Auflöeung des Vereins (siehe § 10) betrefien.
ÜOer Oie Mitgliederversammlung und deren Beschlüsss ist ein Protokoll anzufertigen,
das vom Protokolff{ihrcrzu unterschreiben und von einem Vor§andsmr§lied
gegenzuzeichnen ist.

§8 Vorstand
1. DieVorstandssitzungen sind durch den Vorsitsenden einzuberufen.
2. Dem Vorstand obliegtdie Führung derlaufenden Gaschäfte.

a. Er ist beschlussfähig, wenn mindestenE 2|l3 der Mitglieder des Vorstandes
arnuesend sind.

b. Die Beschlüsse werden mit einfacherMehrheit gefasst. BeiStimmengleictrheit
entscfieidet die Stimme des'üorsitzenden.

3. Über jede Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen, die von dem die SiEung leitenden
Vorstandsmägtied und dem Protokoltf{iherzu untezeidrnen ist. Die Niederschriten
sind aufuubewahren.

4. ln den Vorctand kann nur gevuählt werden, wer Mitglied dee Vereins bt. Der Vorstand
beschließt über die Verwendung der Baiträge und §penden satzungsgemäß.

5. Über dringliche Ausgaben können der Kassernryart und der 1. Vorsitsende
gemeinsam bis einschließlich 400,- € - im Zeitraum arvischen arvei Sitzungen -
verfügen. Diese Ausgahen bedürfen der nachträglichen Bet<ann§abe an den
Vorstand. Verbindlichkeiten dilrbn nur bis zur Höhe des vorhandenen
l(assenbestandes eingegangen werden.

6. Die Mitglieder des Vorstandes üben ihre Amter etrrenamtlich aus.

2.

4.
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§9 Satsungeänderungen
1. Die Saärngsändorungen können nur auf Mitgliederuereammlungen mit% Mehrheit

der anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder beschlossen werden.
2. Die SaEungsänderungen, die vom Finanzamt zum Erlangen oder zum Erhalt der

Gemeinniltsigkeit gefordert werden, souuie vom Arntsgoicht zur Einkagung ins
Vereinsregister verlangüwerden, können vom VorEtand ohne emeute Befragung der
Misliederversammlung vorgenommen wsrden. Diese Anderungen sird auf der
näctrsten Mfuliederversammlung vozutragen.

§r0 Auflibung deo Vcreins
1. Die Ar,rflrlsung des Vereins kann nur von einer zu diesem Zweck einberufenen,

außerordenüichen futitgliederversammlung mit % Mehrheit der anwesenden,
stimmbercütigten Mi§lieder bescfilossen werden.

2. lm Fall derAuflösung des Vereins oder Wegfall des steuerbegünstigten Zwecks im
§inne derAbgabenordnung, fällt das Vereinsvermögen an den Träger der Kitra

Vettelschoß und des Kiga Kalrnborn, der es unmittelbar und ausschließlich firr die in
§2 genannten Zurecke zu verwenden hat

Vettelschoß, den 22.09.2014

Satzung gemäß Beschluss vom- 72.A9,7O14 Seite 4 von 4


